Archivierung von e-Mails

E-Mails, die als Handelsbriefe einzustufen sind, müssen archiviert werden. Dies ergibt sich aus §§ 238, 257 HGB. Hierzu gehören zum Beispiel Aufträge, Auf​tragsbestätigungen, Versandanzeigen, Frachtbriefe, Lieferpapiere, Reklamationsschreiben, Rechnungen, Zahlungsbelege, Verträge usw. 

Unabhängig hiervon folgt eine Archivierungspflicht auch aus §§147 AO. Die Archivierungspflicht gilt insoweit für Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanz, Handels- oder Geschäfts​briefe, Buchungsbelege, sonstige Inhalte, die für die Besteuerung von Bedeu​tung sind. 

E-Mails, die als Handels- oder Geschäftsbriefe einzustufen sind, sind 6 Jahre aufzubewahren. Enthalten die e-Mails dagegen Buchungsbelege, Rechnungen, Bilanzen, Jahresabschlüsse oder auch Lagerberichte, beträgt die Aufbewah​rungspflicht 10 Jahre. 

Zum rechtlichen Problem: 

Wenn der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern den Internetzugang auch zur privaten Nutzung zur Verfügung stellt, tritt er als Anbieter von Telekommunikations​leistungen im Sinne des Telekommunikationsgesetzes (TKG) auf und hat inso​weit das Fernmeldegeheimnis gemäß § 88 TKG zu beachten. Damit kann er aber private Mails nicht ohne weiteres archivieren, sondern benötigt hierzu die aus​drückliche Einwilligung eines jeden Mitarbeiters. In der Praxis ist die Einwilli​gung jedes Mitarbeiters in der Regel aber nicht zu bekommen. Manche haben da einfach zu viel Bedenken. 

Am besten bekommt man das Problem in den Griff, in dem man den Zugriff auf eine private e-Mail-Adresse des Mitarbeiters in einem Freemail-Account wie gmx.de, yahoo.de, web.de erlaubt und den privaten e-Mail-Verkehr über die ge​schäftliche e-Mail-Adresse verbietet. Hierdurch bleibt die geschäftliche e-Mail-Adresse von privaten Inhalten frei und somit kann ohne Konflikt mit dem Fern​meldegeheimnis archiviert werden. 

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass jedem einzelnen Mitarbeiter neben der geschäftlichen e-Mail-Adresse eine private e-Mail-Adresse zugewiesen wird. Dies könnte beispielsweise so aussehen: Vorname.Nachname.privat@firma.de. 

Auch hierdurch würde eine zentrale sowie effiziente Archivierung ermöglicht, da auf diese Weise eine Vermischung privater wie auch dienstlicher e-Mails ausgeschlossen wäre. 

Besteht beim Arbeitgeber ein Betriebsrat, hat dieser ein Mitbestimmungsrecht gemäß § 87 BetrVG. Der Betriebsrat hat insoweit zuzustimmen. Das Ganze kann man nun im Rahmen einer Betriebsvereinbarung regeln oder durch eine Dienstanweisung seitens des Arbeitgebers, die zuvor vom Betriebsrat abgeseg​net worden ist. 

Abschließend noch: Zu der vorgenannten rechtlichen Problematik gelangt man von vornherein nicht, wenn man den Mitarbeitern die private Nutzung des Inter​nets von vornherein verbietet. 
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